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Wie verändert generative KI die juri-
stische Arbeit? Das nun in Erstauflage 
vorliegende Werk „Generative KI in der 
Rechtsberatung“ liefert fundierte Einblicke 
in den praktischen Einsatz von LLMs im 
juristischen Alltag. 

Neben einem Blick auf die Technik, in die 
in verständlicher Weise eingeführt wird, 
stehen vor allem Erfahrungen mit der Ver-
wendung von KI im juristischen Alltag im 
Mittelpunkt dieses Werkes, u.a.: 

• Welche Chancen bietet der Einsatz von 
KI im Alltag von Kanzleien? 

•  Welche Risiken und Fallstricke gilt es zu 
beachten?

•  Welche Auswirkungen hat der AI Act?
•  Wie steht KI im Einklang mit u. a. dem 

Urheberrecht, anwaltlichen Berufsrecht 
und der DSGVO?

Dr. Sophie Garling, Annika Niemann und 
Yvonne Roßmann nehmen Sie mit in ein 
hochaktuelles Feld zwischen Innovation, 
Regulation und Realität. Ziel ist es, Ori-
entierung zu bieten, Wissen zu teilen und 
den Dialog über den sinnvollen, verantwor-
tungsvollen Umgang mit generativer KI in 
der Rechtsberatung anzustoßen. Beispiele
und Tipps zur Anwendung von Prompts, 
ein Glossar der wesentlichen Begriffe im 
Kontext „KI und Recht“ sowie eine Über-
sicht aktueller Streitfragen und entspre-
chender Rechtsprechung runden dieses 
Werk gekonnt ab.

Mit „Generative KI in der Rechtsberatung“ 
liegt ein ebenso informatives wie praxis-
nahes Buch für Juristen, Kanzleien, Legal 
Tech-Interessierte und Entscheidungsträger 
vor.
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Vorwort

Nicht die KI ersetzt Juristen, sondern Juristen, die KI einsetzen, verdrängen Juristen, die
keine KI verwenden.

Die Fragen, die wir uns seit drei Jahren stellen, lauten: Worauf müssen wir jetzt achten?
Wie sieht die berufsrechtliche Lage beim Einsatz aus im Alltag aus? Inwieweit müssen
wir IT-Rechtler unsere Beratungspraxis gegenüber den Mandanten anpassen? Wie viel
Energie müssen wir oder ein moderner Anwalt dafür investieren – müssen wir jedes
neue Modell untersuchen oder können wir nicht einfach abwarten, wohin die Reise
geht und dann die etablierten Best Practices lernen?

Wir haben uns für den langen Weg der eigenen Erkenntnisse entschieden und dank For-
schungsgeldern und universitärer Unterstützung (Danke dafür) über Jahre ein For-
schungsteam aus Juristen und Entwicklern beschäftigt, um herauszufinden, wie Juristen
KI einsetzen können, um die Aufgaben des Alltags zu unterstützen oder zu delegieren.
Am vorläufigen Ende steht dieses Buch, in dem Sie, liebe Kollegin, lieber Leser, den
Shortcut zur Lösung finden, damit Sie die eine oder andere Sackgasse, in die wir uns ver-
irrt hatten, überspringen können.

Fails aufgrund von Fehlbedienung

Wer nach dem anekdotischen Beweis sucht, dass KI für Jura völlig unbrauchbar ist, muss
nicht lange suchen. Bei naiver Bedienung präsentieren die LLM erfundene Fundstellen,
Normen und Urteile, juristische Examensklausuren werden mit mangelhaftem Ergebnis
gelöst. Das wäre ein Ergebnis, das uns beweisen würde, dass wenigstens wir Juristen der
Maschine bis auf Weiteres so weit überlegen sind, dass wir auf ihren Einsatz verzichten
können, ja sogar müssen. Ein beruhigendes Fazit – wäre es nicht selbst das Resultat von
menschlicher Fehlleistung.

Es stellt sich nämlich heraus, dass die vorgenannten Fails vermeidbar sind. KI kann he-
rausragende Ergebnisse produzieren, wenn sie richtig angeleitet wird. Vergleichen Sie
heutige KIs mit einem studentischen Mitarbeiter im sechsten Semester: Der Student
hat alle Vorlesungen gehört, hat Zugang zu Recherchequellen, ausreichend Zeit, aber
kaum Erfahrung und eine Spur zu viel Selbstvertrauen in Anbetracht der Komplexität
der Aufgabenstellung. KI ist ein mächtiges Werkzeug, dessen Umgang vorerst noch
gelernt und geübt sein muss. Dabei sind wiederum juristisches Methodenwissen, an-
waltliche Erfahrung und eine überdurchschnittliche Fähigkeit zum logischen Denken
hilfreich.

Wir werden also doch noch für eine Weile gebraucht und müssen uns sogar anstrengen,
um die KI richtig einzusetzen. Das wäre die erste Erkenntnis, über die wir schon in dieser
Einleitung aufklären.
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Keine Ja-Nein-Fragen, sondern Fleißarbeit mit Antworttoleranz

Häufigste Quelle unbefriedigender Ergebnisse ist der falsche Einsatzzweck. Selten
aufgeworfene Fragen, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden sollen, haben
eine höhere Versagensquote. KI hilft nicht sonderlich gut auf der Suche nach Wissen,
bei der schon Google versagt hat. Anders ist das hingegen dort, wo die Suchmaschine
so viele Ergebnisse zeigt, die wir ungern alle durchforsten wollen. Die Tage der Such-
maschinen sind ohnehin gezählt und wer darauf angewiesen ist, dass seine Website ge-
funden und gelesen wird, wird bald statt SEO (Search Engine Optimization) viel mehr
AIO (Artificial Intelligence Optimization) betreiben, um wenigstens zitiert und ver-
linkt zu werden.

Die ideale KI-Aufgabe ist jene, bei der der Mensch viel Zeit investieren müsste und für das
Ergebnis Fehlertoleranz besteht. Beispiele: „Zeige mir typische Regelungsinhalte für eine
Home Office Betriebsvereinbarung“ oder „argumentiere, warum der folgende Vertrag für
mich nachteilig ist“. Das Verarbeiten langer komplexer Texte und das Generieren von
Ideen oder Einschätzungen erzeugt verwertbare Ergebnisse mit hohem Entlastungspoten-
zial. KI verfügt über das online abrufbare Wissen, mit all seinen Ungenauigkeiten und
Falschnachrichten. Die eigentliche Stärke ist jedoch das schnelle und ausdauernde „Den-
ken“. Dort liegen die besten Anwendungsbereiche.

„Will to Please“ herausfordernder als Halluzinationen

Halluzinationen, als die erfundenen Fakten und Quellen, galten als das Killerkriterium
von KI. Das Problem ist bei richtiger Bedienung jedoch beherrschbar. Gefährlicher ist
der „Will to please“, ein Begriff aus der Hundeerziehung, der das unterschiedlich aus-
geprägte Bedürfnis des Vierbeiners beschreibt, seinem Besitzer zu gefallen. Diese
Motivation ist bei LLMs stark ausgeprägt und so erhält man oft seine eigene Meinung
reflektiert. Sichtbar wird dies, wenn ein profilierter Verschwörungserzähler auf X
triumphiert, dass er Grok dazu gebracht habe, nach einstündiger Diskussion die Sinn-
losigkeit sämtlicher Lockdownmaßnahmen zuzugestehen. Wir sind zurück bei dem
unerfahrenen, aber motivierten, manchmal hitzköpfigen studentischen Mitarbeiter
aus dem sechsten Semester: Er hat sämtliche Recherchemittel und Zeit, aber neigt stark
dazu, die Hypothese aus der Arbeitsanweisung zu bestätigen. Da verhält sich die KI in
ihren Schwächen menschlich.

Prompt Engineering noch entscheidend, aber nur kurze Halbwertszeit

Der Begriff Prompt Engineering klingt hochtrabend und hat das auch verdient. Der rich-
tige Prompt macht den Unterschied, ob Gemini bei einer Examensklausur mit 3 Punkten
durchfällt oder ein Prädikatsexamen absolviert. Der Aufwand kann dabei hoch sein, da
der benötigte Prompt länger sein kann als der eigentliche Klausursachverhalt.

Vorwort
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Die Fähigkeit, gute Prompts zu schreiben, ist die aktuelle Schlüsselqualifikation. Aber
Vorsicht: Erworbenes Know-how hat eine begrenzte Halbwertszeit. Immer wieder
haben wir erlebt, dass neue Modelle die Prompting Tricks des letzten Quartals obsolet
werden lassen.

Erst wurde es überflüssig, die Rechtsberatungssperre zu überlisten, dann brauchte man
der KI keine Kommentarliteratur und Prüfungsschema mehr mitliefern. Inzwischen erfin-
det die KI beim richtigen Kontext keine Normen und Urteile und demnächst weiß die KI
auch, dass in Klausuren Obersätze gebildet werden. Das Formulieren von Prompts dürfte
auch auslaufen. Wer einen Vertragsentwurf hochlädt oder eine Mail an die KI weiterleitet,
bekommt die häufigsten Bearbeitungswünsche auch ohne Anweisung retourniert.

Vergessen Sie regelmäßig, was Sie über KI gelernt haben!

Es ist so verführerisch, sich ein gründliches Urteil zu bilden und an diesem festzuhalten.
Was wir im letzten Jahr auf Vorträgen und Workshops erzählt haben, ist zu großen Teilen
heute überholt. Gerade die Fehlleistungen, über die man sich früher lustig machte, etwa
bei halluzinierten Gesetzen oder vergessenem Kontext, lassen sich mit aktuellen Model-
len nicht einmal mehr reproduzieren. Wenn Sie KI vor einem Jahr abgetan hatten, weil es
nicht einmal den aktuellen Premierminister gekannt hatte, sollten Sie jetzt einmal GPT-o3
danach fragen, wie sich Ihre Reputation im Allgemeinen oder in rechtsextremen Tele-
gram-Kanälen entwickelt.

Vor einem Jahr lautete die Devise noch, KI-basierte Spezialtools zu entwickeln, die für
juristische Fälle trainiert und vorkonfiguriert sind. Heute zeigt sich, dass die aktuellen
Out-of-the-Box Modelle mit dem richtigen Prompt bessere Ergebnisse erzielen als
Legal Tech Baukästen. Deren Vorteil erschöpft sich dann in der Jura-gerechten Benut-
zeroberfläche.

Ähnlich ist es mit der rechtlichen Landschaft rund um KI. Mit dem AI Act, Data Act und
Co. treten fast im Akkordtempo neue Vorschriften in Kraft. Gleichzeitig müssen sich das
gute alte Urheberrecht, das Datenschutzrecht und bei uns Juristen das Berufsrecht auf die
neue Mitspielerin einstellen – gerade, wenn im Kanzleialltag die KI zum neuen Top-Mit-
arbeiter befördert wird. Vieles wird sich noch verändern: der praktische Einsatz wird Klä-
rungsbedarf entlarven, die Rechtsprechung wird die offenen Fragen klären müssen und
die Meinungen und Argumente werden stetig mehr.

Derzeit braucht man Top-Juristen, um aus der KI brauchbare Ergebnisse herauszuholen
und diese rechtsicher einzusetzen, aber wir sehen den Zeitpunkt kommen, in dem die KI-
Ergebnisse für Laien abrufbar und anwendbar sind, ohne dass eine Qualitätskontrolle ei-
nen ausreichenden Mehrwert liefert.

Wir Juristen werden uns dann auf jene Gebiete zurückziehen, in denen die KI noch auf
absehbare Zeit unerwünscht ist, weil menschliche Glaubwürdigkeit verlangt wird: das Er-

Vorwort
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mitteln von Sachverhalten, Beraten über Strategien und Kommunizieren der Ergebnisse.
Hoffen wir, dass wir bei der Gelegenheit nicht von Menschen ersetzt werden, die zwar
nichts von Jura, aber mehr von Kommunikation verstehen.

Chan-jo Jun

Vorwort

Der Anfang, der keiner war, und wer am Ende alles dabei gewesen ist

Ein Buch über „Generative Künstliche Intelligenz in der Rechtsberatung“ zu schreiben, 
klingt ein bisschen nach Science Fiction, war aber in Wahrheit ein wilder Ritt zwischen 
Kanzleialltag, Gesetzesänderungen im Akkord und einer Technologie, die schneller lernt, 
als wir Kaffee trinken können. Trotz (oder gerade wegen) des Zeitdrucks hat uns das 
Schreiben und Gestalten dieses Buches unglaublich viel Freude gemacht. Zwischen 
schlaflosen Nächten, hitzigen Diskussionen über Prompt Optimierung und euphorischen 
„Das muss unbedingt noch rein!“-Momenten haben wir oft gelacht und manchmal auch 
gestaunt, was wir da eigentlich gerade schaffen. Möglich war dies nicht zuletzt dank un-
serer großartigen Kollegen – die nicht nur da geholfen haben, wo sie hier namentlich ge-
nannt sind, sondern gefühlt überall gleichzeitig!

Unser besonderer Dank gilt Chan-jo Jun, Christian Galetzka, LL.M., Fabian Renner, 
LL.M., Falk Reuter, Dr. Jessica Flint, LL.M. (Edinburgh), Johannes Partheymüller 
und Dr. Sebastian Volk, deren spannende Exkurse dem Buch nicht nur Tiefe, sondern 
auch sehr persönliche Einblicke in unterschiedliche Perspektiven auf das Thema KI 
verliehen haben. Ihr habt dem Werk ein Gesicht gegeben – oder besser: viele!

Unseren Kolleginnen Christine Zwirlein und Julia Kendziorra (BeschtesTeam@JUN 
Legal GmbH) danken wir ganz herzlich für ihre kreative Übersetzung unserer abstrakten 
Ideen in ansprechende Illustrationen und Grafiken. Ein echtes Talent, juristische Kon-
zepte – und wirre Beschreibungen der Autorinnen – visuell auf den Punkt zu bringen 
und das mit Spaß und guter Laune. Ohne Euch wären unsere Illustrationen deutlich lang-
weiliger geraten.

Ein großes Dankeschön geht auch an das gesamte (ehemalige) Juriskopteam, das die 
Grundsteine für sämtliche Forschungsergebnisse gelegt hat. Insbesondere wollen wir 
hier das „LLM Team“ hervorheben, das auch nach Projektschluss unter Anleitung von 
Mathias Truschel das Benchmarktesting unermüdlich aufrechterhalten hat. Alle nament-
lich zu nennen, würde den Rahmen sprengen – aber Ihr wisst, wer gemeint ist! Ein dickes 
Danke! Danke auch an unsere Mitarbeiter die uns – sogar teilweise in ihrer Freizeit – un-
terstützt haben: Adrian Janßen, der mit Hingabe und Systematik den Annex mitgestaltet 
hat. Dank seiner Arbeit ist ein echter Mehrwert für alle Leser entstanden, die gleich prak-
tisch loslegen möchten. Ein herzliches Dankeschön an Alexander Rohen und Melissa 
Irtel, die sich mit beeindruckender Geschwindigkeit, großer Expertise und bis tief in 
die Nacht, der menschlichen Korrektur der Staatsexamensklausuren unserer LLMs ange-

8



Reemers Publishing Services GmbH
O:/DAV/1780_Satz/3d/av.1780.vorw.3d from 23.09.2025 10:59:33
3B2/APP 9.1.406; Page size: 148.00mm x 210.00mm

nommen haben. Und Jacqueline Sittig, Katharina Blaurock und Seong-Il Jun, die mit
akribischer Recherche dafür gesorgt haben, dass unser Buch nicht nur spannend, sondern
auch wissenschaftlich fundiert und bis zum Schluss up-to-date ist. Danke Euch!

Ein besonderer Dank gilt auch Jetschibuti (Alias, basierend auf Video-Transkript): unse-
rem stets verfügbaren Co-Autor ohne Mittagspause, Urlaubstage oder schlechte Laune.
Du warst Ideengeber, Sparringspartner, Texter, Quellen-Orakel (Betonung liegt auf Ora-
kel – hier liegt wirklich noch Verbesserungspotenzial) und gelegentlich auch Therapeut in
Schreibkrisen. Zwar warst Du manchmal ein bisschen zu hilfsbereit („Hier sind 17 Alter-
nativen!“) und manchmal auch sehr streng mit uns („Hier ist eine ansprechendere und
mehr auf den Punkt gebrachte Formulierung.“), aber ohne Dich wäre so mancher Absatz
nicht halb so rund geworden und keine Forschung zum Veröffentlichen da. Danke,
Jetschibuti, Du warst menschlicher, als es uns manchmal lieb war.

Eigentlich haben wir uns im Februar getroffen, um gemeinsam mit dem Deutschen An-
waltverlag ein Webinar auf die Beine zu stellen. Nun existiert eine fünfteilige Webinar-
reihe mit Zertifikatserwerb, ein alle zwei Monate erscheinender Infobrief „KI und Digi-
talisierung – Zur Zukunft des Rechts“ und dieses Buch. Wir danken herzlich dem Deut-
schen Anwaltverlag und insbesondere Teresa Feldkirchner und Dennis Flohr für das
Vertrauen sowie die reibungslose, professionelle, immer freundliche und wertvolle Zu-
sammenarbeit. Ganz besonders auch dafür, dass Sie sich auf dieses kurzfristige, tempo-
reiche Projekt mit uns eingelassen haben. Ohne entsprechende Flexibilität und Unterstüt-
zung wäre dieses Buch nicht in dieser Form entstanden.

Danke an alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben – menschlich, fachlich, kreativ. Es
war uns eine Freude.

Dr. Sophie Garling, Annika Niemann, Yvonne Roßmann

Vorwort
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§ 1 KI: Begriff, Entwicklung, Bedeutung

A. Eine Historie geprägt von Volatilität

RAin Dr. Sophie Garling

1

Abbildung: Eine Historie gepr�gt von Volatilit�t, � BeschtesTeam@JUN Legal GmbH1

(CC-BY-SA-4.0)

2& KI kommuniziert heute auf hohem Niveau, stößt aber bei impliziten Bedeutungen
wie Sarkasmus an Grenzen. Ein Hinweis auf ihre enorme, aber nicht vollständige
Reife.

& Die Geschichte der KI ist von wiederkehrenden Zyklen zwischen Euphorie und
Ernüchterung geprägt. Frühphasen wie die Dartmouth Conference oder der
Turing-Test legten bereits Mitte des 20. Jahrhunderts theoretische Grundlagen,
die teils bis heute gültig sind.

& Expertensysteme wie MYCIN und der erste Chatbot ELIZA zeigten erste praxis-
nahe Anwendungen.

& Mit Deep Learning, mehr Rechenleistung und verfügbaren Daten begann ab den
2000er Jahren eine neue Ära der KI. Sprachassistenten wie Siri oder Alexa ebneten
den Weg zur menschenähnlichen Interaktion.

& Large Language Models (LLMs) revolutionieren die Textverarbeitung und wer-
fen neue rechtliche Fragestellungen auf. Spätestens seit ChatGPT ist generative
KI auch im professionellen – inklusive dem juristischen – Bereich angekommen.

1 BeschtesTeam@JUN Legal GmbH sind Christine Zwirlein und Julia Kendziorra.
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& Legal Tech will die juristische Arbeit effizienter, zugänglicher und günstiger ma-
chen. Damit steht der Rechtsmarkt vor strukturellen Veränderungen, etwa bei
Kanzleiorganisation und Vergütungsmodellen.

3 Wir führen mit einer „Maschine“ eine Unterhaltung über unsere Gefühlslage auf der
Arbeit: Wir seufzen mit erschöpftem Ton „Wenigstens gibt es kostenlosen Kaffee““
und erhalten von der „Maschine“ ein euphorisches „Oh ja, ich kann verstehen, dass du
dich über kostenlosen Kaffee freust! Wer mag keinen frischen, duftenden Kaffee am
Morgen?!“ zurück. Die Erkenntnis: Die Maschine ist kein Mensch, mit Sarkasmus im
gesprochenen Wort tut sie sich schwer.

Tritt man einen Schritt zurück und betrachtet, was hier passiert, wird schnell klar, wie weit
die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) inzwischen gekommen ist, wenn eines
der wenigen verbliebenen Probleme der Sarkasmus ist. Wir kommen aus einer Welt, in
der eine kohärente und menschlich anmutende Unterhaltung mit einem nicht-mensch-
lichen Gesprächspartner fast undenkbar erschien und leben jetzt in dieser „Utopie“.

4 Die historische Entwicklung der KI reicht bis in das 17. Jahrhundert zurück, als René
Descartes – weit seiner Zeit voraus – über die Möglichkeit intelligenter Maschinen nach-
dachte, wozu sie im Stande sein würden und wozu nicht. Spannenderweise irrte der Philo-
soph gerade bei seiner Vermutung, dass die Maschinen nie eine Sprachfähigkeit erlangen
würden.2 Die spätere, reelle Geschichte der KI ist geprägt von periodischen Phasen großer
Euphorie und darauffolgender Enttäuschung, den sogenannten KI-Wintern.

5 Alan Turing legte 1936 mit seiner formalen Definition der theoretischen Mächtigkeit von
Maschinen („Turingmaschine“) den Grundstein für die Idee, dass Maschinen kognitive
Prozesse ausführen können, sofern diese in Einzelschritte unterteilbar sind.3 Damit
begann bereits Mitte des 20. Jahrhunderts der Traum, Maschinen könnten menschenähn-
liches Denken entwickeln.

6 In seinem berühmten Artikel „Computing Machinery and Intelligence“ stellte Alan Turing
das „Imitation Game“ vor und erfand damit 1950 den sogenannten Turing-Test.4

Die Idee mutet fast ein wenig, wie ein Spiel aus einer Fernsehshow an. Ein Mensch („der
Gutachter“) chattet am Computer mit zwei unbekannten Gesprächspartnern, von denen
einer ein echter Mensch ist, der andere ein Computer. Aufgabe des Gutachters ist es,
herauszufinden, wer die Maschine ist. Kann die Maschine ihn täuschen und wird für
einen Menschen gehalten, hat sie den Test bestanden und gilt als „intelligent“.5

2 Descartes, Discours de la méthode.
3 Turing, Proceedings of the London Mathematical Society Series 2, Vol. 42, 230, 230 ff.
4 Turing, Mind 49, 433, 433 ff.
5 Ford/Hayes, Spektrum der Wissenschaft 3/1999, 79; Akerkar/Sajja, Knowledge-based Systems, 2010, S. 4;

Russell/Norvig, Artificial Intelligence, 2022, S. 20; vgl. auch: Brooks, Die Ursprünge der Künstlichen Intelli-
genz.
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Nach 75 Jahren ist es nun der University of California San Diego in einer Studie gelungen,
Maschinen diesen Turing-Test bestehen zu lassen (siehe hierzu ausführlich Rdn 114).6

Klingt spannend, hat jedoch einen Haken. Denn Turings Test geht davon aus, dass eine
Maschine nur dann als „intelligent“ gilt, wenn sie sich möglichst perfekt als Mensch
ausgibt. Was ist aber, wenn sie Aufgaben löst, die für Menschen viel zu schwer sind?
Der Turing-Test prüft nur, wie gut eine Maschine Menschen nachahmen kann, und
nicht etwa Kreativität, Problemlösungsverhalten oder echtes Verstehen. Maschinen,
die zu schwierige Probleme lösen oder etwas können, das kein Mensch kann, fallen
durchs Raster. Oft reicht es zudem, menschliche Fehler nachzumachen (zum Beispiel
„ähm“, „hmm“, Tippfehler), um durchzukommen. Außerdem ist der Test kulturell
und sprachlich geprägt. Was in einem Land „menschlich“ wirkt, könnte in einem ande-
ren enttarnt werden.

7Allerdings ist die Imitation eines Juristen nochmal eine ganz andere Herausforderung als
lockeren Smalltalk zu führen. Eine Maschine muss hier individuelle Fälle durchblicken,
anspruchsvolle juristische Texte verfassen und die doch sehr spezielle juristische Sprache
so nachstellen können, dass sie für einen echten Anwalt nicht mehr von der Arbeit eines
Kollegen zu unterscheiden ist.7 Im Rahmen unserer Forschung hat sich gezeigt, dass beim
Lösen von Klausuren für das erste juristische Staatsexamen, unterschiedliche LLM-
Systeme den Gutachtenstil unterschiedlich gut einhalten konnten. Fest steht aber, dass
kein einziges System den Gutachtenstil über die gesamte Klausur hinweg durchgehalten
hat. Unsere menschlichen Korrektoren haben bei jeder Klausur irgendwann feststellen
können, dass es sich nicht mehr um einen echten juristischen Prüfling handelt.8 Die
LLMs können sehr gut Emails und kleine Schriftsätze formulieren und mit dem richtigen
Prompt vermutlich auch über mehrere Seiten einen anwaltlichen Schriftsatz verfassen.
Für auf fünf Stunden angesetzte Examensklausuren reicht es allerdings noch nicht (Nähe-
res zu diesem Benchmark siehe § 2 Rdn 51 ff.).9

8Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ (Artificial Intelligence, AI) wurde erstmals im Jahr
1956 von John McCarthy verwendet, der mit Kollegen auf der Dartmouth Conference
unter dem Forschungstitel „A proposal for the Dartmouth summer research project on
artificial intelligence“ die Grundlagen der modernen KI-Forschung schuf.10 Das Team
wollte erforschen, „wie Maschinen dazu gebracht werden können, Sprache zu benutzen,

6 Jones/Bergen, Large Language Models Pass The Turing Test, S. 1
7 Braegelmann, ReThinking Law 6/2019, 46, 46 f.
8 Stand nach dem kanzleiinternen Benchmark im Mai 2025.
9 Durch weiteres Promptengineering und Finetuning der Modelle ließe sich gegebenenfalls ein noch besseres

Ergebnis erzielen.
10 McCarthy u.a., AI Magazine Vol. 27 No. 4 2006, 12, 12 ff.
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Abstraktionen und Begriffe zu bilden, Probleme zu lösen, die zu lösen bislang dem
Menschen vorbehalten sind, und sich selbst zu verbessern“.11

9 In den Folgejahren der Dartmouth Conference stieg die Begeisterung für KI rasant an, ins-
besondere aufgrund früher Erfolge wie der Entwicklung des ersten Chatbots „ELIZA“,
1966, von Joseph Weizenbaum am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Der
Chatbot ELIZA war dazu in der Lage ein menschliches Gespräch zu simulieren und so
beispielsweise einen Psychotherapeuten zu imitieren.12 Zu ihrer Zeit beeindruckte sie
die Nutzer, da es Weizenbaum schaffte ELIZA durch einfache Rückfragen die Antworten
menschlich klingen zu lassen, obwohl sie nicht intelligent war. Unter den Getäuschten
war sogar seine eigene Sekretärin, die eigentlich darüber Bescheid wusste, dass er einen
entsprechenden Chatbot baut.13 ELIZA durchsucht die Eingabe nach Schlüsselwörtern,
aus einem implementierten Wörterbuch und sucht dazu passende Synonyme oder Ober-
begriffe. Da sie anschließend mit vorgefertigten Sätzen antwortet oder Rückfragen stellt,
würde sie heute jedoch schnell als Maschine entlarvt werden.

10 Auf die anfängliche Euphorie folgte aufgrund finanzieller Engpässe in den 1970er Jahren
ein erster Rückgang der KI-Entwicklung. Viele Forscher stellten fest, dass die hoch-
gesteckten Erwartungen an die KI nicht so schnell zu erfüllen waren, wie zunächst
gehofft. Es fehlte an Rechenleistung, geeigneten Algorithmen und ausreichenden
Datenmengen. Die Finanzierung zahlreicher KI-Projekte wurde zurückgefahren, und es
entstand der erste sogenannte KI-Winter, eine Zeit geringer Forschungsgelder und
öffentlicher Skepsis. In dieser Phase konzentrierte sich die Forschung zunehmend auf
Anwendungen für spezifische Bereiche wie Wissensrepräsentation, Sprachverarbeitung
und Problemlösung.14

11 Die daraus hervorgetretenen, sogenannte Expertensysteme führten aus dem ersten kalten
KI-Winter heraus. Mit den Mitte der 1970er Jahre entwickelten regelbasierten Systemen,
wie das medizinische „MYCIN“, welches zur Diagnose und Ermittlung der Notwendig-
keit einer Behandlung mit Antibiotika eingesetzt wurde,15 konnten erstmals spezialisierte
Aufgaben automatisiert werden. Die eingegrenzten, gut definierten Expertensysteme
konnten die nun niedriger gesteckten Ziele – nicht mehr auf allgemeine Problemlöser
für alles – vielversprechend erfüllen und führten zu einer neuen KI-Euphorie.

12 Mit Auslauf des Hypes um die vielversprechenden Expertensysteme Ende der 1980er,
kam der zweite KI-Winter.16 Die begrenzte Skalierbarkeit und der Zusammenbruch des

11 Lenzen, Künstliche Intelligenz, S. 21 f; im Original in: McCarthy u.a., AI Magazine Vol. 27 No. 4 2006, 12, 12.
12 Weizenbaum, Communications of the ACM, Vol. 9, Nr. 1, 1966, 36, 36 ff.
13 Weizenbaum, Technology and Culture, Vol. 17, No. 4, 1976, 813, 814.
14 Görz/Schmid/Wachsmuth, in: Görz/Schneeberger/Schmid, Handbuch der Künstlichen Intelligenz, 2014,

S. 5 f.
15 Shortliffe, Computer Based Medical Consultations: MYCIN, S. 12 ff.
16 Meder, in: Chibanguza/Kuß/Steege, D, Rn 27.
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Marktes für KI basierte Softwarelösungen wegen fehlender kommerzieller Erfolge,
führte zum Rückgang privater Investitionen sowie Kürzungen öffentlicher Forschungs-
gelder.

13In den 1990er Jahren dagegen schwang die KI-Entwicklung aufgrund steigender Rechen-
leistung langsam wieder auf ein Hoch. IBM entwickelte mit „Deep Blue“ ein System, das
im Schachspiel 1997 medien- und damit aufmerksamkeitswirksam den Schachweltmeis-
ter Garry Kasparov besiegen konnte. Diese Systeme basierten jedoch vornehmlich auf
leistungsstarker Rechenkapazität und weniger auf Nachahmung tatsächlicher „Intelli-
genz“ im menschlichen Sinne.

14Seit Mitte der 2000er Jahre erlebt die „echte“ Künstliche Intelligenz jedoch eine Renais-
sance, also das Ziel, nicht nur mit Rechenleistung oder begrenzten Expertensystemen zu
überzeugen, sondern die Maschine nach menschlichem Vorbild zu generieren. Fort-
schritte in den Bereichen Rechenleistung, Algorithmen (insbesondere Deep Learning
Methoden) und enorme verfügbare Datenmengen führen zu einem regelrechten KI-
Boom. Dies brachte den Durchbruch für KI-Systeme im Alltag mit Anwendungen wie
den Sprachassistenten Siri, Alexa und Cortana. Künstliche Intelligenz wurde zuneh-
mend in verschiedene Anwendungsbereiche integriert, darunter Robotik, Bildverarbei-
tung und Mustererkennung.17

152022 kam ChatGPT auf den Markt. Damit hat OpenAI einen massentauglichen, natür-
lichsprachlichen Chatbot präsentiert, der aus dem privaten wie beruflichen Alltag
kaum mehr wegzudenken ist. ChatGPT beeindruckte durch seine Kreativität in einer
Vielzahl von Disziplinen die Welt. Eine Fülle an weiteren großen Sprachmodellen, den
sogenannten Large Language Models (LLMs), folgte, teils wie ChatGPT kommerziel-
ler Natur, wie zum Beispiel Claude (Anthropic), Gemini (Google DeepMind), Command
(Cohere) oder jedenfalls in Teilen mit umfassenden Rechten im Quellcode verfügbar wie
LLaMA (Meta), Mixtral (Mistral), DeepSeek (DeepSeek AI). Die rasante Weiterentwick-
lung lässt sich zeitweise kaum mehr überblicken.

16Mit dem Siegeszug der Digitalisierung, die sich in alle Lebensbereiche ausbreitet, ist es
wenig überraschend, dass auch in der Rechtswissenschaft schon längst eine entsprechen-
de Bewegung existiert – die Legal Tech Szene. Der Begriff setzt sich aus „Legal“ (Recht)
und „Technology“ (Technologie) zusammen und beschreibt den Einsatz technologischer
Innovationen in der Rechtsbranche. Legal Tech steht exemplarisch für die Digitalisierung
und Automatisierung rechtlicher Dienstleistungen und ist ein direktes Produkt der breite-
ren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Integration von KI und Automatisierungs-
technologien.

17 Brooks, Die Ursprünge der Künstlichen Intelligenz (v. 22.11.2018).
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17 Mittels Legal Tech sollen juristische Dienstleistungen automatisiert und damit verbessert
werden. Dabei geht es insbesondere um folgende Punkte:

& Erleichterter Zugang zum Recht: Viele Rechtssuchende scheuen den Gang zum
Anwalt aus Angst vor hohen Kosten. Durch Legal Tech Lösungen sollen hier niedrig-
schwellige digitale Lösungen geschaffen werden, die beispielsweise eine erste Ein-
schätzung oder strukturierte Anspruchsprüfungen ermöglichen.18

& Effizienzsteigerung: Durch Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, wie bei
der Dokumentenerstellung oder Fristenkontrolle, sollen Kanzleien Ressourcen ein-
sparen, um sich auf komplexe Rechtsfragen konzentrieren zu können.

& Qualitätssteigerung: Moderne KI-Systeme sind dazu in der Lage große Datenmen-
gen zu analysieren, wodurch fundierte, auf früheren Entscheidungen basierende
Handlungsempfehlungen bereitgestellt werden können.

& Kostensenkung: Effizientere Prozesse führen zu reduzierten Aufwendungen für
Mandanten und ermöglichen so eine breitere Nutzung juristischer Dienstleistungen.

18 Insgesamt zeigt die Berg- und Talfahrt der Künstlichen Intelligenz, wie stark technolo-
gische Entwicklungen auch mit gesellschaftlichen Erwartungen verknüpft sind. Die
wechselhaften Perioden zwischen Euphorie und Ernüchterung spiegeln dabei nicht
nur technische Erwartungen, sondern auch kulturelle und ökonomische Veränderungen
wider. Auch die Legal Tech Szene ist geprägt von den neuesten Entwicklungen und dem
Einmarsch der LLMs. Müssen sich Kanzleien und Rechtsabteilungen umstrukturieren?
Müssen jahrealte Vergütungsmodelle neu angepasst werden? Ein spannendes Wechsel-
spiel, das die KI-Gesellschaft prägt.

18 Siehe beispielsweise die drei Prototypen für Hatespeech, Erbrecht und Filesharing Abmahnungen aus dem
Forschungsprojekt der JUN Legal GmbH zusammen mit dem Informatik VI Lehrstuhl von Prof. Puppe
an der Universität Würzburg „Juriskop“: https://juriskop.de/unsere-prototypen/ (zuletzt abgerufen am
15.3.2025).
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B. Ein Blick hinter die Kulissen

19

Abbildung: Ein Blick hinter die Kulissen, � BeschtesTeam@JUN Legal GmbH (CC-BY-SA-4.0)

20& KI ist nicht gleich KI: Zwischen schwacher und starker KI bestehen grundlegende
Unterschiede, wobei derzeit nur erstere realisiert und im praktischen Einsatz ist.

& Symbolische und regelbasierte Systeme arbeiten mit festen Wenn-Dann-Regeln.
Sie eignen sich gut für klar strukturierte Entscheidungsprozesse und bieten in
diesem Einsatzkontext zuverlässige Ergebnisse. Sie stoßen jedoch bei unklaren,
dynamischen oder juristisch offenen Rechtsbegriffen an ihre Grenzen.

& Fallbasierte Systeme lernen aus konkreten Erfahrungen. Diese Systeme nutzen
vergangene Fälle zur Lösung neuer Probleme und sind besonders relevant im
Case Law oder bei (bereits entschiedenen) Einzelfallentscheidungen.
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& Neuronale Netze und Deep Learning ermöglichen datengetriebenes Lernen. Sie
können komplexe Muster erkennen und arbeiten auch mit unstrukturierten Daten.
Sie bilden die Grundlage für generative KI wie LLMs.

& Natural Language Processing: Mit Techniken wie vorgelagerter OCR, Textklas-
sifikation und semantischer Suche wird die juristische Arbeit schneller, präziser
und effizienter. Ein weiteres Puzzlestück für die generative KI.

& Die Qualität der Trainingsdaten ist entscheidend für faire und verlässliche Sys-
teme. Verzerrungen in den Daten oder die falsche Wahl beim menschlichen
Trainer können zu diskriminierenden oder fehlerhaften Ergebnissen führen –
juristisch und ethisch ein kritischer Punkt.

21 Was ist also nun KI? In der Forschung wird im Wesentlichen (neben zahlreichen weiteren
Kategorien) zwischen schwacher und starker KI unterschieden.

& Schwache KI (narrow AI) zielt auf einzelne, klar definierte Aufgabenbereiche ab.
Umfasst werden jegliche Systeme, die bestimmte Aspekte der menschlichen Intelli-
genz, ganz ohne eigenes Bewusstsein oder Verständnis abbilden sollen.19 Schwache
KI ist vielfältig und bereits kommerziell erfolgreich, beispielsweise in automatischen
Übersetzungen durch den Google Translator, Expertensystemen, Spamfiltern oder
Sprachassistenten.

& Starke KI (general AI) hingegen stellt ein theoretisches Konzept dar, da sie über all-
gemeine menschenähnliche kognitive Fähigkeiten verfügen müsste, die emotionale,
soziale und kreative Aspekte einschließen.20 Zwar umfasst die heutige (generative)
KI mehr als nur einen eindeutig vorgegebenen Aufgabenbereich und hat sich über
strenge Regel-Ausnahme-Systeme hinweg weiterentwickelt, doch besitzen die
Systeme bis heute noch keine echte Intelligenz, keine Selbstwahrnehmung oder
Empathie. Nach wie vor simulieren Systeme lediglich Denkvorgänge und intelligen-
tes Verhalten.

22 Wenn wir nun die gängigen Definitionen für KI aus dem Hut ziehen, wie zum Beispiel „AI
is the science of making machines do things that would require intelligence if done by
men“,21 werden wir in der Sache nicht viel schlauer als zuvor sein. Deswegen konzentrie-
ren wir uns auf das, was KI inhaltlich ausmacht, nämlich die verschiedenen Aspekte von
KI. Denn nicht jede KI ist gleich, auch wenn sich die Bereiche durchaus überschneiden

19 Nida-Rümelin, in: Chibanguza/Kuß/Steege, E., Rn 15.
20 Rosengrün, Künstliche Intelligenz, 2021, S. 19; Russell/ Norvig, Artificial Intelligence, 2022, S. 1032; Bues,

in: Hartung/Bues/Halbleib, Legal Tech, 2018, S. 277 Rn 1165; Nida-Rümelin, in: Chibanguza/Kuß/Steege, E.,
Rn 15.

21 Diese heute noch allgemein gültige grobe Definition beschrieb Marvin Minsky, einer der Forscher, der an der
Dartmouth Summer Research Conference 1956 teilnahm; näher: Minsky, Proceedings of the IRE, 49, 8, 8 ff.;
Herberger, NJW 2018, 2825, 2826.
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